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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm BÜNDNIS 90 DIE

GRUNEN
vom 27.11.2003

Leistungsvergrößerung im AKW Gundremmingen

Mit einem Antrag vom ?s September 1999 hat die RWE

Energie AG als Betreiberin des AKW Gundremmingen um

die Genehmigung ersucht, die thermische Reaktorleistung
im Block B und im Block C von jeweils 3.840 Megawatt auf

4.100 MW auszubauen. Dies sollte durch Ausnutzung tech−

nischer Reservenunddurch Anhebung des Betriebsdruckes

von derzeit 69,6 auf 72,6 bar erfolgen. Dadurch wollten

RWEund EONdie elektrische Bruttoleistung jedes der bei−

den Reaktoren von bisher 1.344 MW auf künftig 1.450 MW

erhöhen. Das jetzt schon größte deutsche Kernkraftwerk

würde noch mehrStrom liefern, aber auch die Atommüllpro−
blematik vergrößern und mehr Radioaktivität abgeben.

Gegenüber verschiedenen Zeitungen (TAZ 4.11.99; Süd−

west−Presse 4.11.99; Augsburger Allgemeine 5.11.99)
äußerte der Sprecher des für die Genehmigung zuständigen

Bayerischen Umweltministeriums, dass man mit einer Ge−

nehmigungsdauer von schätzungsweise eineinhalb Jahren

rechne. Umweltminister Dr. Schnappaufführte in einem Be−

richt vom 28.6.2000 zur geplanten Leistungssteigerung des

Kernkraftwerkes Gundremmingen? an den Landtag aus:

?Prüfergebnisse sind jedoch erst im Frühjahr 2001 zu erwar−

ten. Eine Genehmigungwirderteilt werden, wenndie erfor−

derliche Sicherheit weiterhin gewährleistet ist und eine er−

kennbare Risikoerhöhungausgeschlossen werden kann.?

Am 28.4.2000 forderten mit großer Mehrheit die Kreisräte

des Landkreises Dillingen, der an das AKW anschließend in

der Hauptwindrichtungliegt, zum Verzicht auf die beabsich−

tigte Leistungserhöhungauf.

Mit Bericht vom 20.12.2001 an den Landtagteilte Umwelt−

minister Dr. Schnappauf überraschend mit, dass das AKW

Gundremmingen den ursprünglichen Antrag auf Leistungs−

erhöhung um 6,8 Prozent zurückgezogen und einen neuen

Antrag für eine Leistungsvergrößerung um 4,2 Prozent ge−
stellt habe. Dies könne man ohne Druckerhöhungerreichen.
In diesem Bericht heißt es auch, dass das Genehmigungsver−
fahren sich dem Ende zuneige. Dies ist allerdings er−

klärungsbedürftig, da der neue Leistungserhöhungsantrag ja
erst im Dezember 2001 gestellt wurde.

(In einem E−Mail vom 6.2.02 des Gundremminger Kern−

kraftwerkssprechers Dr. Lasch an den Verein ?Energiewen−

de atomkraftfreies Schwaben e.V.? schreibt Dr. Lasch:?Die
Arbeiten zur Leistungserhöhung mit Druckerhöhung werden

12.02.2004

unvermindert fortgeführt.? Zudem war auf der Homepage
des AKWsz.B. am 13.2.02 zum ThemaLeistungssteigerung
u.a. eine Terminprognose zu lesen: ?Die sicherheitstechni−

sche Bewertung zeigt, dass das Kernkraftwerk Gundrem−

mingen auch bei einem Betrieb mit höherer Leistung (ge−

plant ab 2002) nochsichererist als vor einigen Jahren.?

Ich frage daher die Staatsregierung:
1. In welchem Stadium befindet sich derzeit das Genehmi−

gungsverfahren zur Leistungserhöhung des AKW Gund−

remmingen? Wannist voraussichtlich mit einer Entschei−

dung der Genehmigungsbehörde zu rechnen?

2. Wie beurteilt jetzt, nachdem die Verpflichtung der Ge−

nehmigungsbehörde zur Zurückhaltung mit wertenden

Aussagen in laufenden Genehmigungsverfahren entfal−

len ist, das Bayerische Umweltministerium den zurück−

gezogenen Antrag, die Leistung der Gundremminger Re−

aktoren auch noch durch Erhöhungdes Betriebsdruckes

zu steigern?

2.1. Ist die von Umweltminister Dr. Schnappauf gegen−
über dem Landtag aufgestellte Bedingung,dass ?die
erforderliche Sicherheit weiterhin gewährleistet ist

und eine erkennbare Risikoerhöhung ausgeschlos−
sen werden kann?nicht erfüllt worden?

3. Warum konnte im ersten und im Dezember 2001 abge−
brochenen Genehmigungsverfahren nicht innerhalb der

anfangs vom Ministeriumsvertreter vermuteten Zeit eine

Entscheidung über die beantragte Leistungserhöhung
von 6,8 % getroffen werden? Ist die Annahmezutreffend,
dass die erforderlichen Sicherheitsnachweise von den

Antragstellern nicht erbracht wordensind?

4. Wie viel Kosten hat das erste und dann abgebrochene Ge−

nehmigungsverfahren beim Umweltministerium als Ge−

nehmigungsbehörde verursacht und wurdendiese Kosten

von den Antragstellern bezahlt?

5. Warum ist bisher noch nicht über den zweiten Genehmi−

gungsantrag vom Dezember 2001 entschieden worden,
obwohl das Kernkraftwerk angegeben hatte, damit zu

rechnen, schon ab dem Jahre 2002 die Reaktoren mit

höherer Leistung betreiben zu können?

6. Ist dem Ministerium bekannt, dass in Deutschland ein

Antrag auf Leistungserhöhung eines Siedewasserreak−

tors aus Sicherheitsgründen abgelehnt wordenist?

Welche Schlussfolgerungen zieht das Bayerische Um−

weltministerium hieraus?

7. Welche Bedeutung misst die Staatsregierung der Forde−

rung des Kreistages Dillingen bei, auf die Leistungser−

höhung zu verzichten?
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Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz

vom 08.01.2004

Dem Beispiel zahlreicher in− und ausländischer Kernkraft−

werksbetreiber folgend hat die Kernkraftwerk Gundremmin−

gen GmbHeine Erhöhung der thermischen Reaktorleistung
für die beiden Blöcke ihres Kernkraftwerks Gundremmingen
II (KRB II) geplant. Das dafür notwendige atomrechtliche

Genehmigungsverfahren wurde mit Antrag vom 14.09.99 in

Ganggesetzt. Dieser Antrag war aufeine Erhöhungderther−

mischen Reaktorleistung von den bisher genehmigten 3.840

MW (11. atomrechtliche Teilgenehmigung vom 18.10.1984)
auf künftig 4.100 MW gerichtet und wäre mit einer Er−

höhungdes Reaktordrucks verbunden gewesen. Eine sol−

che Druckerhöhunghätte jedoch ? wie sich im Zuge des Ge−

nehmigungsverfahrens herausgestellt hatte ? eine umfassen−

de Nachrechnung aller an den Reaktordruckbehälter an−

schließenden Rohrleitungen, Armaturen etc. nach dem neue−

sten Stand des kerntechnische s erforderlich ge−

macht.Derartige Nachrechnungen wären zwar grundsätzlich

möglich gewesen, hätten aber den damaligen Kosten− und

Terminrahmendes Antragstellers gesprengt und wurdendes−

halb zurückgestellt. Folglich wurde der Antrag vom 14.09.99

dann zurückgezogen und durch einen neuen Antrag vom

19.12.01 ersetzt. Der Neuantrag ist jetzt auf eine Erhöhung
der thermischen Reaktorleistung von 4.000 MW gerichtet,
die weder eine Erhöhung des Reaktordrucks noch andere

technische Modifikationen an der Anlage erforderlich macht.

Der Landtag hat sich verschiedentlich mit dem Vorhaben be−

fasst, insbesondere im Zusammenhang mit dem Beschluss

vom 22.03.2000, Drs. 14/3258.
m

Zu l.:

Das atomrechtliche Genehmigungsverfahren ruht derzeit

praktisch. Somit kann auch keine Aussage zum weiteren

zeitlichen Ablauf getroffen werden. Der Grundhierfür liegt
darin, dass erst das Ergebnis der schon über ein Jahr dauern−

den bundesaufsichtlichen Prüfung der Leistungserhöhung im

Kernkraftwerk _Grafenrheinfeld ? eine Art Pilotprojekt für

Leistungserhöhungen unter der Aufsicht

von

Bundesminis−
ter

Trittin abgewariet

werden

soll???

Zu 2.:

Das Genehmigungsverfahren betreffend Leistungserhöhung
auf4.100 MW mit Druckerhöhung wurde ohne qualifiziertes

Ergebnis abgebrochen undeingestellt. Somit kann auch kei−

ne belastbare Bewertung des Vorhabens durch die Genehmi−

gungsbehörde getroffen werden. Das SIMUGV ist jedoch
der Überzeugung,dass der Nachweis der Genehmigungsvor−

aussetzungen grundsätzlich möglich gewesen wäre, wenn

auch mit erheblichem Aufwand.

Die Erfüllung der von mir gegenüber dem Bayerischen

Landtag genannten Bedingung (die erforderliche Sicherheit

muss weiterhin gewährleistet und eine erkennbare Risikoer−

höhung muss ausgeschlossen sein) hätte im vorgenannten
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Zusammenhang dann auch belegt werden können.

Zu 3.:

Durch das Warten auf die bundesaufsichtliche Stellungnah−
me zur Leistungserhöhung beim Kernkraftwerk Grafenr−

heinfeld bis Ende des Jahres 2002 kam eszu einerzeitlichen

Verzögerung des Genehmigungsverfahrens. Die Annahme,
dass die erforderlichen Sicherheitsnachweise von den An−

tragstellern noch nicht abschließend erbracht worden sind,
ist zutreffend.

Zu 4.:

Daserste, abgebrochene Genehmigungsverfahrenhat bei der

Genehmigungsbehörde keinen nennenswerten Aufwand ver−

ursacht, da die eigentlichen behördlichen Sachprüfungen

mangels fertiger Gutachten noch gar nicht begonnenhatten.

Dieser Aufwand wird bei der Kostenfestsetzung für die Ent−

scheidung über den Folgeantrag (4.000 MW) mit berück−

sichtigt werden. Auf einen gesonderten Kostenbescheid an

die Antragsteller für das abgebrochene Verfahren wurde

seinerzeit aus diesem Grunde und aus Gründen der Verwal−

tungsökonomieverzichtet.

Zu 3.:

Hierzu wird auf die Antworten zu Fragen 1 und 3 verwiesen.

Zu 6.:

Nein. Rückfragen beim Genehmigungsregister des Bundes−

amts für Strahlenschutz und bei den zuständigen Genehmi−

gungsbehörden ergaben, dass für die infrage kommenden

Kernkraftwerke mit Siedewasserreaktor Krümmel, Bruns−

büttel und Philippsburg I keine Anträge auf Leistungser−

höhungengestellt worden sind. Beim Kernkraftwerk mit Sie−

dewasserreaktorIsar I ruht das mit Schreiben vom 04.04.00

beantragte Verfahren zur Leistungserhöhung auf Wunsch

der Antragsteller. Eine Antragsablehnungist somit in kei−

nem Fall erfolgt.

Der einzige hier bekannte Antrag auf Leistungserhöhung,
der durch die dortige Genehmigungsbehördeabgelehnt wur−

de, bezog sich auf das Kernkraftwerk Brokdorf.

Schlussfolgerungen für das KRB II sind daraus nicht zu zie−

hen.

Zu 7.:

Der angesprochene Beschluss des Kreistags Dillingen vom

28.04.2000 ist der Staatsregierung bekannt. Der für das

atomrechtliche Genehmigungsverfahren zuständige Projekt−
führer

desSIMUGVhatan

der

fraglichen

Kreistagssitzung
IESTERIRE

DIAm

Arsch

daraneinelängere

Fachdis−
kussion mit einer ebenfalls anwesenden Vertreterin des Um−

weltinstituts München, welche die Projektgegner im Kreis−

tag

fachlich

unterstützt hat, geführt. Damitist sichergestellt,
dass alle fachlichen Gründe für den Kreistagsbeschluss im

Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. Im Übrigen
ist der Kreistagsbeschluss als politische Willenserklärung
ohne Bindungswirkung für das atomrechtliche Genehmi−

gungsverfahren zu werten.

A


